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Ort, Datum     
Überwachung der Schulpflicht gemäß § 41 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen

1. Mahnschreiben

Liebe/r      ,
leider haben wir bei Dir folgende Fehlzeiten in der Schule feststellen müssen:

     
Gemäß § 43 Abs. 1 Ziffer 2 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) vom 15.02.2005 in der zurzeit gültigen Fassung bist Du verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule teilzunehmen. Deine Schulpflicht in der ergibt sich aus § 37 Abs.1 SchulG. Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Eltern gemäß § 43 Abs. 2 Ziffer 1 SchulG unverzüglich die Schule und teilen schriftlich den Grund des Schulversäumnisses mit.

Wir fordern Dich hiermit auf, wieder regelmäßig am Unterricht teilzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

________________________
____________________________


     Schulleiter/-in




      Klassenlehrer/in






